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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  
„Seniorenzentrum Kölner Straße“,  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Blatt 1 von 2 
Dieser Bebauungsplan besteht aus: 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan (Blatt 1), Vorhaben- und Erschließungsplan (Blatt 2) 
 
Maßstab 1:500           
 

Lage des Geltungsbereiches (ohne Maßstab) 

 
                                          Kartenhintergrund: Land NRW (2019), Lizenz: dl-de/by-2-0 

https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/geobasis/sp/dgk5/ 
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ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN (ZF) 

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO 
Sonstiges Sondergebiet  (§ 11 BauNVO) – s. TF Nr. 2 
„Seniorenzentrum“ 

 Senioren-
zentrum Seniorenzentrum – s. TF Nr. 1 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 BauNVO 

 Geschossflächenzahl – als Höchstmaß 

 0,4 Grundflächenzahl – s. TF Nr. 6 

 III Zahl der Vollgeschosse – als Höchstmaß  

 max. GH Gebäudehöhe – als Höchstgrenze in Meter (m) – s. TF Nr. 5 

 max. AH Anlagenhöhe – als Höchstgrenze in Meter (m) – s. TF Nr. 5 

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, 
§§ 22, 23 BauNVO 

 o offene Bauweise 

 a abweichende Bauweise – s. TF Nr. 7 

 Baugrenze – s. TF Nr. 8 

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 

 Straßenbegrenzungslinie auf der Grenze des Geltungsbereiches 

 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

  Zweckbestimmung 

Wirtschafts-
/Wanderweg Wirtschafts-/Wanderweg – s. TF Nr. 10.1 

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen  
gem. § 9 (1) Nr. 4, 11 BauGB 

 Ein- und Ausfahrtbereich 

 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt  
(nur für motorisierten Verkehr) 

 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TF) 
(§ 9 BauGB und § 9 a BauGB) 
 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 14 BauNVO) 
Vorhaben (§ 12 BauNVO) 
1 Das Seniorenzentrum dient der Pflege von älteren Menschen.  

Zulässig sind: 

• Pflegeheim/-einrichtung/ 
• Wohnheim 
• Büro- und Verwaltungsräume für gesundheitliche Zwecke 
• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen und Betriebsleiter 
• Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 
• Garagen und Stellplätze im Sinne von § 12 BauNVO 
• Elektrotankanlagen (Ladestationen) 
• Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf Dachflächen und über Stellplatzanlagen 
 

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) 
2 Das sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Seniorenzentrum“ dient der 

Unterbringung eines Pflege/Wohnheims insbesondere für ältere Menschen mit Wohnungen. 
Im sonstigen Sondergebiet (SO) sind zulässig: 

• Pflegeheim/-einrichtungen 
• Wohnheim 
• Büro- und Verwaltungsräume für gesundheitliche Zwecke 
• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen und Betriebsleiter 
• Elektrotankanlagen (Ladestationen) 
• Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf Dachflächen und über Stellplatzanlagen 
 

3 Im Geltungsbereich des Vorhaben und Erschließungsplanes, Blatt 2 sind nur solche Vorhaben 
zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
gem. § 12 Abs. 1 BauGB verpflichtet (§ 9 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB) 

Führung von Versorgungsanlagen und –leitungen (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)  
4 Versorgungsleitungen sind in unterirdischer Bauweise anzulegen. 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 16 bis 21a BauNVO) 
Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 (1) BauNVO) 
5 Höhe der baulichen Anlagen (gem. § 18 BauNVO) 

5.1 Oberer Bezugspunkt für die Berechnung der Gebäudehöhe (GH) ist die obere Dachkante 
und für die Anlagenhöhe (AH) der obere Anlagenabschluss. 

5.2 Unterer Bezugspunkt für die Berechnung der Höhe baulicher Anlagen ist 
Normalhöhennull (NHN) in Metern (m) maßgebend (gem. § 18 Abs. 1 BauNVO). 

 
Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO) 
6 Die zulässige Grundfläche darf im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes Blatt 2 und im 

Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Seniorenzentrum“ durch die Grundfläche der 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten im Sinne von § 19 (4) Satz 1 BauNVO sowie 
Nebenanlagen im Sinne von § 19 (4) Satz 2 BauNVO bis zur GRZ von 0,8 überschritten werden. 
 

Abweichende Bauweise (§ 22 BauNVO) 
7  Bei abweichender Bauweise darf die nach § 22 Abs. 2 Satz 2 BauNVO zulässige Gebäudelänge 

von 50 m überschritten werden. Die Abstandvorschriften des § 6 Bauordnung NRW bleiben 
unberührt. 

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) 
8  Baugrenzen dürfen von Treppenanlagen/-stufen bis max. 1,5 m überschritten werden. 

Abstandvorschriften nach Bauordnung NRW bleiben gültig. 

KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (H) 
(§ 9 Abs. 5 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB) 
 
1 Es kann keine Garantie für die Freiheit von Kampfmitteln gegeben werden. Bei der Durchführung 

aller bodeneingreifenden Bauarbeiten ist Vorsicht geboten. Bei Munitionsfunden, bei Erdaushub mit 
außergewöhnlicher Verfärbung oder bei verdächtigen Gegenständen sind die Arbeiten sofort einzu-
stellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die Ordnungsbehörde der 
Stadt Drolshagen oder die Polizei zu verständigen. Aktuelle Informationen können bei der Ord-
nungsbehörde Stadt Drolshagen nachgefragt werden. 

2 Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das dargestellte Baugelände frei von un-
terirdischen Leitungen ist. Alle Arbeiten in der Nähe von Ver- und Entsorgungsleitungen sind mit 
besonderer Sorgfalt auszuführen. Bei Strom- und Gasleitungen besteht Lebensgefahr. Vor Beginn 
der Bauarbeiten ist die Linienführung zu beachten und Kontakt mit dem jeweiligen Versorger aufzu-
nehmen. Die Versorgungsunternehmen übernehmen keinerlei Haftungen für irgendwelche Schäden 
oder Unfälle, die mit den durchzuführenden Maßnahmen in Verbindung stehen. Leitungen von 
Wasserversorgungsanlagen sind von allen störenden Einflüssen freizuhalten. Das DVWG Arbeits-
blatt GW 125 – Anpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen ist zu beachten. 

3 Im Plangebiet befinden sich Altlasten. Die Stellungnahme zum BV: Neubau eines Seniorenzent-
rums an der Kölner Straße in Drolshagen – Umwelttechnische Betrachtung der vorhandenen Ge-
ländeauffüllungen und Bodenhorizonte. Stand: 22.09.2017. Bearbeitung: IGS GmbH. Unna  stellt 
fest: 

3.1 Die hohen Zinkgehalte sind auf geogene Hintergrundbelastungen zurückzuführen. 

3.2 Eine Belastung mit Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Mineralölkoh-
lenwasserstoffe ist nachgewiesen. Im Zuge der anstehenden Erdarbeiten ist mit Asphaltbruch 
durchsetztes Material separiert, erneut zu analysieren und einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung zuzuführen. 

Im Durchführungsvertrag gem. § 12 Abs. 2 BauGB verpflichtet sich der Vorhabenträger die erfor-
derlichen Untersuchungen und Sicherungsmaßnahmen vor Erstbezug auf eigene Kosten durchzu-
führen. 

4 Bodeneingriffe und Bodendenkmäler 

4.1 Der LWL-Archäologie für Westfalen oder der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde sind Bo-
dendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde, aber auch Verän-
derungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) ist der Stadt/Gemeinde als 
Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, AußensteIle Olpe (Tel.: 
02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520 unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verän-
dert werden (§§ 15 und 16 DSchG). 

4.2 Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betroffenen 
Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder paläontologische Untersuchungen 
durchführen zu können (§ 28 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der 
Untersuchungen freizuhalten. 

5 Für das Baugebiet ist eine Löschwasserversorgung von mindestens 1.600 l/Min für eine Lösch-
zeit von 2 Stunden sicherzustellen. Die Löschwasserbereitstellung erfolgt über eine Löschwas-
serzisterne im Plangebiet. 
Zur Löschwasserentnahme sind ggf. eingebaute Unterflurhydranten mit Hinweisschildern für den 
Brandschutz zu kennzeichnen. Auf das Regelwerk Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Lösch-
wasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ und die einschlägigen DIN Norm 4066 „Hin-
weisschilder für die Feuerwehr“ wird hingewiesen. 

6 Grundlage für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist der § 51a des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) und der zugehörige Runderlass 
(„51 a-Erlass"). 

7 Oberboden („Mutterboden“) im Sinne der DIN 18 915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau –
Bodenarbeiten“, der bei der Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen, sowie bei wesentlichen 
anderen Änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten 
und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen gem. § 202 BauGB. Der Oberboden ist vor-
dringlich im Plangebiet wieder einzubauen. Der Oberboden von Bau- und Betriebsflächen ist ge-
sondert abzutragen, zu sichern, zur späteren Wiederverwendung zu lagern und als kulturfähiges 
Material wieder aufzubringen. 

8 Es wird auf die §§ 39 „Allgemeiner Artenschutz“ Bundesnaturschutzgesetz und 44 BNatSchG 
„Besonderer Artenschutz“ hingewiesen. Nach § 39 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG ist es verboten 
Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 
30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen 
sind zulässig. Die Verbote gelten nicht für die unter § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG genannten 
Fälle. 

9 Im Wald oder in einem Abstand von weniger als einhundert Meter vom Waldrand ist außerhalb 
einer von der Forstbehörde errichteten oder genehmigten und entsprechend gekennzeichneten 
Anlage das Anzünden oder Unterhalten eines Feuers oder die Benutzung eines Grillgerätes sowie 
das Lagern von leicht entzündlichen Stoffen nicht zulässig: Die Forstbehörde kann auf Antrag 
eine Befreiung von dem Verbot erteilen (§ 47 (1) LFoG). Der Satz gilt u.a. nicht für Personen, die 
auf Grund sonstiger Vorschriften zulässige oder behördliche angeordnete oder genehmigte Maß-
nahmen durchführen. (§ 47 (2) Nr. 2 LFoG) 

 
10 Verkehrsschallschutzmaßnahmen  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt in Kenntnis der Bundesfernstraße 55. Durch den 
Planungsträger sind auf eigene Kosten wirksame Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der Men-
schen vor Verkehrsschallimmissionen vorzusehen. Maßnahmen setzt der Bebauungsplan fest. 
Die Schutzmaßnahmen sind in Verantwortung des Bauherrn eigenverantwortlich auf eigene Kos-
ten vorzusehen. Ansprüche zur Kostenübernahme, Schallschutzmaßnahmen oder verkehrstechni-
sche Maßnahmen zur Reduzierung der Verkehrsschallemissionen können gegenüber dem Stra-
ßenbaulastträger nicht geltend gemacht werden, weil der Baurechtsausweisung in Kenntnis der 
Bundesstraßen erfolgt. 

11   Im Geltungsbereich gilt die Satzung der Stadt Drolshagen über die Gestaltung baulicher Anlagen
im Ortsteil Wegeringhausen vom 06.11.2016 in der jeweils aktuellen Fassung. 

12   Wenn in den Planfestsetzungen Normen und/oder Regelwerke etc. genannt sind, sind diese 
während der Öffnungszeiten oder nach vorheriger Terminabsprache bei der Stadt Drolshagen 
nach Bekanntmachung des Bauleitplanes einsehbar. 

13  Umweltrelevante Fachuntersuchungen 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung dieses Planes wurden die folgenden umweltrelevanten  
Fachuntersuchungen erstellt: 
- Umweltbericht (Stand August 2018, überarbeitet April 2019, Verfasser öKon GmbH) 
- Artenschutzrechtliche Prüfung (Stufe 1) (Stand Februar 2018, Verfasser öKon GmbH) 
- Geräusch – Immissionsschutz – Gutachten (Stand Januar 2018, Verfasser Ingenieurbüro für 

Akustik und Lärm-Immissionsschutz Buchholz- Erbbau-Röschel – Horstmann, Beratende In-
genieure Sachverständige PartG) 

- Umwelttechnische Betrachtung der vorhandenen Geländeauffüllungen und Bodenhorizonte 
(Stand September 2017, Verfasser IGS GmbH) 

- Baugrunduntersuchungen / Gründungsberatung (Stand September 2017, Verfasser IGS 
GmbH) 

Die vorgenannten Fachuntersuchungen können an folgendem Ort während der Dienstzeiten ein-
gesehen werden: Stadtverwaltung Drolshagen, FB 4 Planen, Bauen, Wohnen, Dechant-Fischer-
Str. 7, 1. Etage, Zimmer 208. 

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist 
 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 
21. Juli 2018, in Kraft getreten am 4. August 2018 und am 1. Januar 2019 (GV. NRW. 2018 S. 421); 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193), in Kraft getreten am 
10. April 2019 
 
§ 34 Landesplanungsgesetz Nordrhein Westfalen (LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. 
NRW. S. 868), in Kraft getreten am 5. November 2016 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 
(BGBl. I S. 3370) geändert worden ist 
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom  
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) 
geändert worden ist 
 
Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW) 
vom 21. Juli 2000, neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 
S. 934), in Kraft getreten am 25. November 2016 
 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) 
 
Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht 
(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), geändert 
durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Kraft getreten am 21. November 
2015 
 
§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuchs vom 7. Juli 1987 (GV. NRW. S. 220), 
geändert durch 6. ÄndVO vom 18. Juli 2013 (GV. NRW. S. 493), in Kraft getreten am 27. Juli 2013 
 
Hauptsatzung der Stadt Drolshagen vom 24.02.2017 
 
in den zurzeit geltenden Fassungen zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD gem. § 9 (1) Nr. 18 BauGB 

 Flächen für Wald  – s. H. Nr. 9 

 
FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN SOWIE BINDUNGEN FÜR BEFPLANZUNGEN UND DIE ERHALTUNG VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE VON GEWÄSSERN  
gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen – s. TF Nr. 12 

 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 

 Bäume  

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern  
– s. TF Nr. 11 

 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

 Bäume  

PLANUNGEN; NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN 
ZUM SCHUTZ; ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND 
LANDSCHAFT gem. § 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB 

 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft – s. TF Nr. 14 

SONSTIGE PLANZEICHEN 

 

Von der Bebauung freizuhaltende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 10 und (6) BauGB 
Sichtdreiecke sind von jeglicher Sichtbehinderung ab 0,8 m  über 
Fahrbahnoberkante freizuhalten. 

 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (Gr, Fr, Lr) zu belastende Flächen 
zugunsten der Öffentlichkeit und Versorgungsträger gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB 

 
 

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen gem. § 9 (1) Nr. 4, 22 BauGB 
Bei gleicher Linienführung mit einer anderen Linie in der Zeichnung rückt die 
Umgrenzung um 0,15 m nach innen ein. Die festgesetzte Umgrenzung liegt auf 
der Linie von der zeichnerisch abgerückt wurde. 

  Zweckbestimmung 

 Ga/N Garagen und Nebenanlagen 

 
 

Abgrenzung der Grundstücke bei deren Bebauung besondere Anforderungen an 
die Schalldämmung von Außenbauteilen für Aufenthaltsräume in Gebäuden zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes gelten gem. § 9 (1) Nr. 24 und (4) BauGB – s. TF Nr. 9 

 Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeteten 
Stoffen belastet sind gem. § 9 (5) Nr. 3 – siehe H. Nr. 3 

 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs gem. § 9 (7) BauGB 
 

Externe Ausgleichsfläche für den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 33 
„Seniorenzentrum Kölner Straße“,  

Lage des Ausgleichsflächengeltungsbereiches (ohne Maßstab) 

 
Kartenhintergrund: Land NRW (2019), Lizenz: dl-de/by-2-0 

https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/geobasis/sp/dgk5/ 
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Gemarkung Benolpe 
Flur 2  
Flurstück 89 tlw. 

Immissionsschutzbezogene Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 
9 Schallschutzfestsetzungen 

9.1 In den gem. § 9 (5) Nr. 1 BauGB gekennzeichneten Flächen in der Planzeichnung sind zum 
Schutz vor äußeren Einwirkungen durch Verkehrslärm besondere Schutzvorkehrungen 
notwendig. Für diese Flächen werden gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB folgende passive 
Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden zwingend vorgeschrieben. 
Außenbauteile (Wänden, Dächern, Fenstern, Rollladenkästen und Lüftungseinrichtungen 
usw.) im Bereich von Bettenräumen in Krankenanstalten und Sanatorien, Aufenthaltsräumen 
in Wohnungen, Unterrichtsräumen und von Büros sind je nach Lärmpegelbereich gem. DIN 
4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe, 1989 mit den folgenden resultierenden 
bewerteten Bauschalldämm-Maßen auszustatten. 

Lärmpegel-
bereich 

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel 
in (dB(A)) 

Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß der 
Außenhülle von Gebäuden 

R w,res für 

Bettenräume in 
Krankenanstalten 
und Sanatorien 

R w,res für 

Wohn- und 
Schlafräume und 
Unterrichtsräume 

R w,res für  

Büroräume  

I bis 55 > 35 dB > 30 dB - 

II 56 - 60 > 35 dB > 30 dB > 30 dB 

III 61 - 65 > 40 dB > 35 dB > 30 dB 

IV 66 - 70 > 45 dB > 40 dB > 35 dB 

V 71 - 75 > 50 dB > 45 dB > 40 dB 

 
9.2 An den Fassaden der Gebäude vor Räumen, die auch zum Schlafen dienen (Bettenzimmer, 

Schlaf-, Kinderzimmer usw.) sind im Lärmpegelbereich II, III oder IV nach der VDI 2719 
„Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ notwendig, Schlafräume mit 
schallgedämmten, eventuell fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen zu versehen.  

9.3 Abweichend von den Nummern 9.1 bis 9.2 sind Abweichungen zulässig, wenn durch einen 
Sachverständigen für Immissionsschutz nachgewiesen wird, dass geringere Anforderungen 
an den Schallschutz z. B. aufgrund von Abschirmung zu stellen sind. 

Natur- und landschaftsbezogene Festsetzungen  (§ 9 (1) Nr. 20 und 25a BauGB)
Vermeidungsmaßnahmen 
10 Vermeidungsmaßnahmen 

10.1 Der Wirtschafts-/Wanderweg ist im gekennzeichneten Bereich (TF 10.1) als 
wassergebundene Decke auszuführen und zu unterhalten. 

Erhaltungsgebote 
11 Erhaltungsgebote 

11.1 Auf der gekennzeichneten Fläche TF 11.1 ist die Wegeseitenvegetation von Wiese über 
Sträucher bis Bäume zu erhalten. Ein Rückschnitt zur Wegeunterhaltung und 
Gefahrenabwehr ist zulässig. 

Pflanzgebote 
12 Pflanzgebot im Eingriffsplan 

12.1 Je zeichnerisch eingezeichneten Baum ist ein Spitzahorn (Acer platanoides) (Pflanzgut: 
Hochstämme, 3x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang in 1 m Höhe 18-20 cm) fachgerecht 
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Je Baum ist eine Vegetationsfläche (Baumscheibe) 
von mindestens 5 m² vorzusehen, wenn der Baum von versiegelten bzw. teilversiegelten 
Flächen (z.B. Pflaster) umgeben ist. Ausfälle von Gehölzen sind durch gleichartige Gehölze 
innerhalb einer Vegetationsperiode zu ersetzen. 

12.2 In dem zeichnerisch gekennzeichneten Bereich (TF 12.2) ist eine einreihige Hecke 
anzulegen. Hierzu sind 3 bis 4 Hainbuche (Carpinus betulus)) auf einem Meter mit einer 
Pflanzgröße von 80/100 cm anzupflanzen (ca. 340 Pflanzen auf einer Länge von 98 m). 
Zielwuchshöhe ist 1,5 m über dem Gelände. Formschnitte und Rückschnitte zur 
Verkehrssicherheit sind zulässig. Die Hecke ist im Bereich der Baumpflanzungen zu 
unterbrechen. Die Hecke ist zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind gleichartig 
zu ersetzen. Ein Zaun ist lückenlos, auch im Bereich der Bäume, heckenbegleitend auf der 
Gebäude zugewandten Heckenseite anzulegen. 

12.3 Für die eingezeichneten Bäume nach dem Grünordnungsplan im Blatt 2 Vorhaben- und 
Erschließungsplan sind folgende Baumarten vorgesehen: 

• Hainbuche (Carpinus betulus) Hochstamm, mit Ballen, 3x verpflanzt,  
Stammumfang 14-16cm 

• Spitzahorn (Acer platanoides), Hochstamm, mit Ballen, 3x verpflanzt,  
Stammumfang 14-16cm 

• Winter-Linde (Tilla cordata), Hochstamm, mit Ballen, 3x verpflanzt,  
Stammumfang 14-16cm 

Artenschutzrechtliche Festsetzungen 
13 Artenschutzrechtliche Festsetzungen 

13.1 Bauzeitenregelung Brutvogelschutz: Baumaßnahmen sind vom 01.07. bis einschließlich 
14.03. zulässig. Abweichend zu Satz 1 sind Baumaßnahmen zulässig, wenn vor dem 
14.03. mit den Baumaßnahmen begonnen wurde und sie ohne Pausen von mehr als 4 
Tagen fortgeführt werden. 

13.2 Altbaumbestandsbegleitung: Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 0,8 m, 
gemessen in einer Höhe von 1,0 m über der Geländeoberfläche sind vor Fällung durch eine 
anerkannte Fachperson nach Lebensstätten von Fledermäusen zu untersuchen und der 
Nachweis zu erbringen, dass keine Fledermausquartiere im Baum vorhanden sind. Bei 
Befund sind Maßnahmen der UNB Kreis Olpe vorzuschlagen und diese nach Abstimmung 
umzusetzen und zu dokumentieren. 

13.3 Lichtarme Dunkelräume: Lichtarme Dunkelräume entlang des Waldrandes sind zu 
erhalten. Eine aktive (Eigenbeleuchtung) und passive (Anstrahlung) Beleuchtung ist auf die 
Anlage zu beschränken und/oder auf den Boden auszurichten. Eine insektenfreundliche 
Außenbeleuchtung (Natriumdampf-Niederdrucklampen und/oder LED-Lampen) mit einer 
Wellenlänge von > 400 nm ist zulässig. 

13.4 Gehölzentfernung: Gehölzentfernung ist vom 01.10. bis 28./29.02. zulässig. Abweichend 
zu Satz 1 ist eine Gehölzbeseitigung zulässig, wenn von einer anerkannten Fachperson der 
Nachweis erbracht wird, dass das Gehölz nicht von Vögeln oder Fledermäusen zur 
Fortpflanzung genutzt wird. 

Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB) 
14 Der Eingriff in Natur und Landschaft und der forstwirtschaftliche Eingriff wird durch die 

Waldumbaumaßnahmen von Nadelwald in standortheimischen Laubwald auf der Fläche 
(Gemarkung: Benolpe, Flur 2, Flurstück 89) ausgeglichen, die mit einer Flächengröße von 
ca. 3.400 m² dem Eingriff im Plangebiet zugeordnet wird. 

 

 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und Maße (z.B. § 1 (4), § 16 (5) 
BauNVO) 

 Bemaßung z. B. 3,0 Maßzahl in Metern (m) 

 5,0 Bemaßung z. B. 5,0 Maßzahl in Metern (m) 

 R Radius z. B. 12,5 Maßzahl in Metern (m) 

 rechter Winkel 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME VON FESTSETZUNGEN NACH ANDEREN GESETZLICHEN 
VORSCHRIFTEN UND DARSTELLUNGEN gem. § 9 (6) BauGB 

 Gebäude vorhanden 

 Gemarkungsgrenze 

 Flurstücksgrenze 

Gemarkungsname 

Flurbezeichnung 

 Flurstücksnummer 

 
 

Anbauverbotszone gem. § 9 (1) FStrG 
Abgrenzung der Teile des Plangebietes, in denen bauliche Anlagen jeder Art 
nicht errichtet werden dürfen. Das Verbot besteht entsprechend für 
Aufschüttungen oder Abgrabungen großen Umfanges. Anlagen der 
Außenwerbung stehen dem Satz 1 gleich. 

 
 

Anbaubeschränkungszone gem. § 9 (2) FStrG 
Abgrenzung der Teile des Plangebietes, in denen Baugenehmigungen oder nach
anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen der Zustimmung der obersten 
Landesstraßenbaubehörde bedürfen, wenn bauliche Anlagen errichtet, 
erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen. Die Zustimmungs-
bedürftigkeit nach Satz 1 gilt entsprechend für bauliche Anlagen, die nach 
Landesrecht anzeigepflichtig sind. Als bauliche Anlagen im Sinne dieses 
Gesetzes gelten auch die im Landesbaurecht den baulichen Anlagen 
gleichgestellten Anlagen. Anlagen der Außenwerbung stehen den baulichen 
Anlagen des Satzes 1 gleich. 

 Geländehöhe in Metern (m) bezogen auf Normalhöhennull (NHN) 
Top.-Aufnahme ÖbVI Schemmer/Wülfing/Otte, Juni 2017 

 Baumbestand  
Top.-Aufnahme ÖbVI Schemmer/Wülfing/Otte, Juni 2017 

 Top.- Aufnahme ÖbVI Schemmer/Wülfing/Otte, Juni 2017 
 

VERFAHRENSVERMERKE 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat die Aufstellung dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans in 
ihrer Sitzung am 22.03.2018 gemäß § 2 (1) BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
17.04.2018 ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
2. FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 
 
Die Stadt Drolshagen hat die Öffentlichkeit nach einer vorangegangenen Bürgerversammlung am 
03.05.2018 über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung gem. § 3 (1) BauGB unterrichtet und ihnen in der Zeit vom 04.05.2018 bis einschließlich 
04.06.2018 Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 17.04.2018 ortsüblich öffentlich bekanntgemacht 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
3. FRÜHZEITIGE BEHÖRDENBETEILIGUNG 
 
Die Stadt Drolshagen hat mit Schreiben vom 27.04.2018 die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (1) BauGB in der Zeit vom 04.05.2018 bis einschließlich 04.06.2018 beteiligt. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
4. ENTWURFSBESCHLUSS 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.09.2018 den Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die Begründung gebilligt sowie deren öffentliche Auslegung 
gem. § 3 (2) BauGB beschlossen. Die öffentliche Auslegung wurde am 23.11.2018 ortsüblich öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
5. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die Begründung haben gem. § 3 (2) BauGB 
in der Zeit vom 02.01.2019 bis einschließlich 01.02.2019 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
6. BEHÖRDENBETEILIGUNG 
 
Die Stadt Drolshagen hat mit Schreiben vom 16.11.2018 die Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (2) BauGB in der Zeit vom 02.01.2019 bis einschließlich 01.02.2019 beteiligt. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
7. ERNEUTER OFFENLEGUNGSBESCHLUSS 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.05.2019 gem. § 4a (3) BauGB die erneute 
öffentliche Auslegung des geänderten Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
beschlossen. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
8. ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
 
Der geänderte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die geänderte Begründung 
haben gem. § 4a (3) i. V. m. § 3 (2) BauGB in der verkürzten Zeit vom 11.07.2019 bis einschließlich 
24.07.2019 erneut öffentlich ausgelegen. Die erneute öffentliche Auslegung wurde am 02.07.2019 
ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 

9. ERNEUTE BEHÖRDENBETEILIGUNG 
 
Die Stadt Drolshagen hat mit Schreiben vom 02.07.2019 die Behörden gem. § 4a (3) i. V. m. § 4 (2) 
BauGB in der verkürzten Zeit vom 11.07.2019 bis einschließlich 24.07.2019 erneut beteiligt. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
10. SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am ........................ den geänderten Entwurf zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ist die Planbegründung beigefügt. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
11. INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANS 
 
Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist gem. § 10 (3) BauGB unter 
Hinweis auf §§ 44 und 215 BauGB sowie Ort und Zeit der Einsichtnahme in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ortsüblich bekannt gemacht worden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist am
........................ in Kraft getreten. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
12. KATASTERVERMERK 
 
Die Planungsunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Verordnung über die Ausarbeitung 
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-verordnung 1990 - PlanzV 90) vom 
18.12.1990 (BGBI I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI I S. 
1057). Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig. Katasterstand: Juni 2017
 
Borken, den  
 
 
 
Martin Wülfing 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
13. AUSFERTIGUNGSVERMERK 
 
Ich bestätige gem. § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741), dass der Wortlaut der Satzung mit
dem beschlossenen Satzungstext übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) der 
Bekanntmachungsverordnung verfahren worden ist. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
 
14. KOPIE 
 
Diese Kopie stimmt mit dem Original des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und den darauf 
verzeichneten Vermerken überein. 
 
Drolshagen, den  
 
 
 
Ulrich Berghof 
Bürgermeister 
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Top.-Aufnahme  
vom 29.06.2017  
Grenze des räumlichen 
Geltungsbereichs 

KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (H)
(§ 9 Abs. 5 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB) 
 
1 Von den Farben in den Ansichten lassen sich keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Farbgebung 

ziehen. Texte dienen nur der Erläuterung von Nutzungen. Ladestationen von Elektrofahrzeugen, 
solare Stellplatzüberdachung sind nicht dargestellt. Im Lageplan sind nicht alle Nebenanlagen im 
Sinne von § 14 BauNVO zu denen auch Einrichtungen (z. B. Einfriedungen, Beleuchtungskörper) 
gehören eingetragen. 
Im Grünordnungsplan sind die Bepflanzungen und Anweisungen entnehmbar. Die geplanten  
Höhenlagen der Außenanlagen dürfen im Zentimeterbereich differenzieren, wenn dadurch die  
Barrierefreiheit erhalten bleibt.  
Übergangshöhen sind zulässig.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  
„Seniorenzentrum Kölner Straße“, 
Vorhaben- und Erschließungsplan 
Blatt 2 von 2 
Dieser Bebauungsplan besteht aus: 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan (Blatt 1), Vorhaben- und Erschließungsplan (Blatt 2) 
 
             

Lage des Geltungsbereiches (ohne Maßstab) 
 

 
Kartenhintergrund: Land NRW (2019), Lizenz: dl-de/by-2-0 

https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/geobasis/sp/dgk5/ 
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